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PROJEKT1 EINES BUENDNISSES DER V KATH. ORTE MIT DEM KOENIG VON

SPANIEN, PHILIPP V.
EA VII 1 , 341 a

"Gemüets - Gedancken dev 5 Alt . . . Catholischen Ohvten Luaevn 3 Ury 3 Schwytz 3

Underwalden undt Zug über das Von H. D. Felix C o v n e g o [y A l e m a n]

Vovmahl gewester A° 1726 [ - in diesem Jahr war der unten genannte Sehreiber

auf einer Wallfahrt in Rom - ] Spanischer Resident in der Stat Rom [ - 1721 - 1727

Ambassador beim Hl . Stuhl - ] undt dermahl in gleichen Caracter Sich in der . . .

Stat Lucem befindenter Spanischer Ministro Jn Rahmen Seines Herrn Principa-

len Philippi V. glorwürdigister König in Hispanien 3 begehrten Praeliminar-

Progect betreffendt Eine Pündtnuss zwischendt . . . Jhro Königl . Catholische

Magestet Filippo V. undt denen von Jhro Magestet Elisabetha Farnesin

[Gattin Philipps V. J Ein Nepotin des Jetzmähl Regierendten Hertzogen von Parma

[und ] Piacenza Printzen Antonio [Francesco ] Farnese  Hinderlassnen Prin¬

zen 3 als Don Carlos Filippus Ludovicus Antonius Joachim [=Don Carlos oder

Karl [III . ] ] auch von ihro Verstorbnen Magestet der Hertzog in Savoyen

[Viktor Amadeus  II. 3 gest . 1732 ] Princessin dochter [Marie-

Louise - Gabrielle de  S a v o i e 3 gest . 1713 ] hinderlassnen

Printzen von Asturien Ferdinand Filipp [=F erdinand  VI . ] undt Lobl.

Catholischen Ohrten der Eydtgnoschafft undt von mir plusquam raptim Copierth

A° 1729 Ritter [Heinrich Damian  L e o n z] Zurlauben alt Stat-

schriber [ der Stadt Zug ] dermahl Obervogt zue Walchweil . . .

Praeliminar Progect Puncten zue aufrichtung Einer Pündtnuss zwitzendt Jhro

Königl . Catholischen Magestet in Hispanien undt lobl . Catholischen Ohrten der

Eydtgnoschafft.

Primo wirdt in aller Ehrerbietigkeit ihro Königl . Cath . Magestet vorgelägt

undt demonstriert 3 das derselben ein Allianz mit allen vormahls Verpündeter

oder auch mehrem Catholischen Ohrten Ersprieslicher undt den Königl . dien-

sten Seye Es iii aufrichtung oder JJnderhalt - und Ergänzung der Regimenter be-

fürderlicher , mithin auch dem gueten Vertruwen undt Verständnus mit U. g . L . A. E.

befester underhalteyi werde 3 dessentwegen die 5 alte Cath . Ohrt das Ehrenbiete

Zutrauwen auf ihro Königl . Cath . Magestet guetmütigkeit setzen 3 daselbe werde

gnädigist gefallen lassen wan nit in allem wenigist mit denen Ehebefor in dem

Meyländischen Capitulat [von 1705 ] gestandenen lobl . Ohrten (Ohne welche die
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. . . Stat Lucem in tractaten Einzuelassen bedencken machen wurde ) auf ihr ge-

zimendes anhalten die Pundtnus zue Errichten , dahero Sie auch noch . . . die

übrig lobt . Ohrt , die der Allianz beytretten werden guetachtung undt Meinung

zue Vememen , mithin ihren . . . höchsten gwäldten die genehmhaltung derselben,

weilen deren Einwilligung darzu Erforderlich , insgemein Vorbehalten Jenige

Ohrt aber , die bis dahin dis dienst nit theilhafftig gewesen , gleiche Conve-

nienzen gemäss andern lobl . Ohrten wie gleich geniessen Vor Schliessung der

Pündtnus sich getrosten und vor allem Verhoffen das die Erhaltung unserer wah¬

ren Catholischen Religion der grundsatz undt Haubtzweck diser Pundtnis gleich

dem Meyländischen Capitulât undt dises derselben Richtschnur undt Fundament

Sein werde.

2 . ^ ° weil bey Errichtung der Pundts - tractaten näbst der Contrahierenten Par¬

they beyderseitlicher Defension undt Sicherheit , auch die reciprocierliche

und bezeugente Vortheill gemeinglich das Zihl undt Endt ist , welche auf Sei¬

ten ihro Königl . Cathol . Magestet haubtsäckhlich in bewilligung der begehrten

Eydtgnös si sehen truppen bestehet , als wirdt billich sein , dass anderseits den

lobl . Ohrten mit Einem gägensatz begägnet werde , So dermahlen Vomemblich mit

geldt Summa durch bezahlung Jährlichen Pension so wohl in die Oberkeitliche

Seckhel als für die Particularen kan gegeben werden , welche Pension auf gwis-

se bestimbte Zeit , auch Sonst nach Anweisung des Meyländischen Capitulats

durch den Königl . Ministrum , der wie man Verhofft , beständig in der Eydtgno-

schafft Residieren wirdt , undt bishärige übrige bezahlt werden Sollen.
"t/'LO

3 . dass auch des Comerty halber zur nuz undt Vortheil der Verpündten Ohr¬

ten wie Solches Stipulierth , undt was für recht , Fryheiten und Privilegien

absonderlich der Justiz halber unsere Völckher zue geniessen haben sollen,

Stabilierth , wie in gleichem Jährlichen ein gwisses an geldt für 2 Stipendian-

ten aus Jedem Ohrt . . . bezahlt werde.

4 . ^° das nit minder nabet andern Vortheillen , deren man in ansechung villicht

in dem Meyländischen Capitulât Enthaltnen Puncten , als wägen fryen Handel und

wandeis , Suceurs der Früchten undt Victualien undt anderm mehr , dermahlen kein

bestand noch würckung haben können , auch der darus wägen Ewer der Landten

weit beschwärlicher als dazue mahl falleteji bey beschliessung der Allianz von

ihro Cath . Magestet Grossmütigkeit Sich Vertrösten , die so wohl denen ständen

als particularen wägen Ehedessen der Cron Spanien mit Aufwendung Hab undt guth,

Leib undt bluth geleisteten treüwe diensten . . . nicht ausserth Acht gelassen

undt in billichmässiger Considération gezogen worden , nach weis undt formb

wie in dem vormahligen Capitulât allemahl ist gebraucht worden.
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5 . ^° das Einige beliebige undt anständige Capitulation , auch alles also Ein¬

gerichtet werde , dass so wohl die Officier als Soldaten ihren dienst mit nutz

undt Vortheil Versehen , undt darbey wohl undt Ehrlich aufkomen mögen ; abson¬

derlich aber das den Haubtleüthen zur aufStellung ihrer Compagneyen Vorschub

an geldt gethan , undt die Stipulierte geldter so wohl die Pension als besol-

dung der truppen nit gesteigeret undt der werth der th [a ] ler nit höcher als

18 Reali de vellon undt die Duplonen 60 Reali de Vellon gesetzet , mithin denen

Völckem in undt ausserth Spanien fry undt sicheren Pass undt Repass gestat¬
tet werde.

6 . ^° wird der Aufbruch auf 13000 Man zum Höchsten 6000 Man zum wenigsten fi-

xierth , mithin die Capitulation sowohl der neüw anwerbenden als dermahlen in

diensten Stehenden Truppen auf gewisse gleiche Jahr bestelt werden undt dan-

nethin bey auskauff derselbigen die Réduction undt abdanckung , wann Eine vor-

genomben wurde , nit anderst als nach proportion der Allierten Ohrten gesche¬
hen soll.

7'ttmo gQn en  geworbenen Völcker alle von Jhro Königl . Magestet dermahlen
zue schirmen undt schützen Schuldig Sein , aussert Europa aber auf dem Meer

und über Meer keineswägs folgsamb nit anders als so lang gebraucht werden

noch zue dienen gebunden Sein.

8. 1710 dass in gebenter noth undt Kriegsgfar unsers wahren altens Catholischen

glaubens wägeyi deyi lobl . ohrten , die in dem Meyländischen . Capitulât ausgewiss-

ne Hilff an mannschafft zuegeschickt , oder aber solche nach der . . . Ohrten

wilkhür mit der bestimbten geldt Summa ausgewechslet undt dieselbe also Dis¬

poniert werde das man in benöthigenter Fahl deren gesicheret undt also baldt

habhafft sein könne.

9 . Solle die Pündtnus in Kräfften bestehen undt bleiben so lang ihre Königl.

Catholische Magestet als dero Erb undt ander Printzen Je nach dem Es beliebig

Sein mag , in Leben sein werden undt 5 Jahr nach ihrem ableiben (So Gott der

Herr auf spätere Jahr verschieben wolle ) fürwähren.

10 . m° behalten wir uns vor alle die Jenige Höchen Haübter , Potentaten undt

Fürsten die in andern Pündtnissen [ so u . a . mit Frankreich ] auch alten Herko-

men Jederzeit Vorbehalten werden.

11 . m° Fahls das Herzogthumb Meylandt ohne unsers Zuethun widerumb in Jhro Kö¬

nigl . Catholischen Magestet Händen käme , als dann das letste Meyländische Ca¬

pitulât volkommen lebhafft in vorigen Kräfften und würckhung Sein undt bleiben
Solle . Fiat " .



1 ) Dieses Bündnis kam nicht zustande , vgl . indessen dazu den kürzer gefassten
Text in EA VII 1 , 341 a*

Von Heinrich Damian Leonz Zurlauben
AH 72 , 203 - 205 - Blatt 203 V und 205 V leer
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